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Jahresbericht 2025 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Im Jagdjahr 2025 standen vor allem die Auswirkungen der überarbeiteten 
Bundesjagdverordnung im Mittelpunkt, wie im Jahresbericht 2024 
hervorgehoben wird. Zudem waren die noch offenen Reviervergaben, die 
aufgrund rechtlicher Auseinandersetzungen verzögert wurden, ein bedeutendes 
Thema. 
 
Revidiertes Jagdgesetz / angepasste Jagdverordnung des Bundes 
 
Das Nachtjagdverbot des Bundes und die damit verbundene Umsetzung des 
Kantons Schaffhausen beschäftigte einen Teil der Jägerschaft stark. Zum einen 
bemängelt diese Gruppe den Eingriff des Bundes in die kantonale Jagdhoheit 
und zum anderen die Einschränkungen für uns Jäger, entgegen dem liberalen 
Jagdverständnis, das bei uns im Kanton vorherrscht. 
 
Der Vernehmlassungsprozess zum revidierten Jagdgesetz verlief dabei alles 
andere als wunschgemäss. So wurden JagdSchweiz, als Ansprechpartner 
seitens des Bundes, wie auch wir vom Nachtjagdverbot des Bundes negativ 
überrascht. 
 
Dabei forderten die Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft der Kantone 
(KWL), die Regierungskonferenz der Gebirgskantone und zahlreiche Kantone, 
unter anderem der Kanton Schaffhausen, im Rahmen der Vernehmlassung ein 
Nachtjagdverbot im Wald. Der Kanton Schaffhausen forderte jedoch das 
Nachtjagdverbot mit einer Ausnahme für das Schwarzwild. 
Aufgrund des Unverständnisses und der Unruhe seitens der Jägerschaft reichte 
Thomas de Courten, Nationalrat Baselland und Mitglied der 
Parlamentariergruppe von JagdSchweiz, am 10. Juni 2025 eine Interpellation 
an den Bundesrat ein, mit der er eine generelle Ausnahme des Schwarzwilds 
vom Nachtjagdverbot fordert. 
 
Der Bundesrat sieht in seiner Antwort auf die Interpellation die effiziente 
Bejagung auf Schwarzwild als weiterhin gegeben. Auf dem offenen Feld ist die 
Jagd in der Nacht weiterhin zulässig. Für den Wald können die Kantone zudem 
zur Verhütung von Wildschäden Ausnahmen erlauben. Damit sind gemäss 
Bundesrat gezielte Abschüsse weiterhin möglich. (Die Interpellation und die 
dazugehörige Antwort des Bundesrats findet Ihr auf S. 14 f in dieser Broschüre 
oder auf unserer Website.) 
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Der Kanton Schaffhausen hat die Bundesverordnung pragmatisch umgesetzt 
und erteilt auf Antrag unkompliziert Ausnahmebewilligungen. Die in dieser 
Ausnahmebewilligung geforderte Meldung der Abschüsse im Wald kann im 
Rahmen der Jagdstatistik gemeldet werden. 
 
Im Verhältnis zu den umliegenden Kantonen ist unser Zugang zur Nachtjagd auf 
Schwarzwild im Wald einfach geregelt – mit einem Zeitfenster von Oktober bis 
Februar. Der Kanton Thurgau und auch der Kanton Zürich haben keine 
Bewilligungen für das Jahr 2025/2026 erteilt. Zudem sind deren Anforderungen 
zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung strenger als unsere. 
 
Für die Zukunft sind erfolgreiche Abschüsse im Wald wichtig, da sich ansonsten 
allenfalls die Ausnahmebewilligungen nicht mehr rechtfertigen lassen. 
 
Die Jägerschaft ist daher angehalten, eine gute Balance zu finden zwischen der 
Bejagung von Schwarzwild auf dem Feld und wo sinnvoll im Wald. 
 
Quo vadis Nachtjagdverbot 
 
Nach der Interpellation von Thomas de Courten finden aktuell keine politischen 
Vorstösse in Bern zu diesem Thema statt. Das Thema steht auch bei 
JagdSchweiz nicht zuoberst auf der Agenda. 
 
Als Verein JagdSchaffhausen sind wir nicht berechtigt, eine 
Verbandsbeschwerde gegen das Nachtjagdverbot einzureichen. Diese Option 
wurde juristisch abgeklärt. 
 
Somit besteht für einzelne Jagdgesellschaften die Möglichkeit, den Rechtsweg 
zu beschreiten. Allenfalls auch mit finanzieller Unterstützung von 
JagdSchaffhausen, falls die GV einen solchen Unterstützungsfonds 
beschliessen sollte. Wir verweisen dazu auf den Antrag von Yann Aders im 
Anhang. 
 
Noch nicht verpachtete Reviere 2025 
 
Zu Beginn der Jagdperiode waren aufgrund von Rechtsstreitigkeiten die 
Reviere Thayngen Nord, Altdorf und Büttenhardt noch nicht vergeben. 
 
Abgesehen von Büttenhardt konnten die Reviere bis Ende 2025 vergeben 
werden. In Altdorf blieb alles beim Alten und im Revier Thayngen Nord hat sich 
eine neue Jagdgesellschaft konstituiert. Nach offensichtlichen 
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Trennungsschmerzen, die in der Sabotage der Infrastruktur und des 
Jagdbetriebs gipfelten, hoffen wir, dass dass nun auch in Thayngen Nord wieder 
Ruhe einkehrt und schöne Jagdmomente möglich werden. 
 
In der Aussenwahrnehmung der Jagd sind solche Querelen aber sicherlich nicht 
förderlich. 
 
Vereinbarung «Massnahmenplan Schwarzwild 2018» 
 
Per November 2017 vereinbarten der Schaffhauser Bauernverband und 
JagdSchaffhausen den Massnahmenplan Schwarzwild 2018. Die Vereinbarung 
(auf S. 16 f in dieser Broschüre oder auf unserer Website zu finden) lässt sich 
dabei wie folgt zusammenfassen: 
 

• Zielsetzung: Aufgrund stark steigender Bestände soll der 
Massnahmenplan durch wirksame jagdliche Regulierung die Schäden an 
landwirtschaftlichen Kulturen auf ein tragbares Mass reduzieren.  

• Jagdliche Massnahmen: Gefordert sind effiziente Jagdmethoden, eine 
optimale Jagdstrecke sowie die konsequente Reduktion von Frischlingen 
und weiblichen Tieren ohne übertriebene Bachenschonung.  

• Präventionspflicht: Auf Parzellen, die als gefährdet gelten (Schäden in 
den letzten drei Jahren), müssen Landwirte zumutbare 
Schutzmassnahmen wie das Einzäunen ergreifen. 

• Schadenmeldung und -abschätzung: Schäden sind umgehend zu 
melden und werden gemeinsam von Bewirtschafter, Jägerschaft und 
einem Wildschadenschätzer protokolliert. 

• Entschädigungskürzung: Werden auf gefährdeten Flächen keine 
Schutzmassnahmen getroffen, wird die Entschädigung beim ersten Mal 
um 25% und im Wiederholungsfall um 50% gekürzt. 
 

Die vermehrten Fälle von Schadenszahlungen seitens der Jäger vor 
Obergericht bieten Anlass, die Vereinbarung aus dem Jahr 2018 kritisch zu 
hinterfragen. Kritisch zu sehen sind heute sowohl die Frist von drei Jahren als 
auch die Abstufung der Entschädigungskürzung. Sowohl die Landwirte als auch 
die Jäger können heute das Risikopotential einer landwirtschaftlichen Kultur gut 
einschätzen. Daher ist es fraglich, ob bei Risikokulturen eine Drei-
Jahresperiode herangezogen werden soll, um eine Präventionspflicht zu 
begründen. Zudem ist eine solche abgestufte Entschädigungskürzung im 
Jagdgesetz nicht vorgesehen. 
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Das Jagdgesetz ist hier eindeutig: Gemäss Art. 28 Abs. 2 lit. a entfällt die 
Entschädigung, wenn die Geschädigten die ihnen zumutbaren 
Verhütungsmassnahmen unterlassen oder getroffene Schutzvorkehrungen 
nicht ordnungsgemäss unterhalten haben. 
 
Fraglich ist nun, was die zumutbaren Verhütungsmassnahmen sind. Im Rahmen 
der Schwarzwildkommission haben sich der Schaffhauser Bauernverband und 
JagdSchaffhausen daraufhin verständigt, dass der Kanton Schaffhausen ein 
Reglement zur Wildschadenverhütung erarbeiten soll, in dem die zumutbaren 
Verhütungsmassnahmen und die Risikokulturen genauer definiert werden. 
 
Unser Antrag an die GV wird daher sein, die Vereinbarung wie bis anhin zu 
belassen und diese zu kündigen, sobald das Reglement von einer Kommission 
aus Jägern für gut befunden wurde.  
 
Bis dahin sind wir gespannt auf die Argumentation des Obergerichts in Bezug 
auf die zumutbaren Verhütungsmassnahmen. 
 
Exkurs Obergericht 
 
Wie schon an der Obmännertagung kommuniziert, haben wir einen Austausch 
mit dem Obergericht in Bezug auf die Schätzungskommission gesucht und auch 
erhalten. Der aktuelle Präsident der Schätzungskommission ist bis Ende 2028 
gewählt und soll seine Funktion auch bis dahin ausüben können. Das 
Obergericht wird den Austausch mit der Kommission suchen und die von uns 
vorgebrachten Kritikpunkte besprechen. Wir hoffen auf eine Verbesserung für 
die Abschätzungsperiode 2026 und auch auf ein gestärktes Vertrauen in die 
Unabhängigkeit der Schätzungskommission.  
 
Weiter möchten wir Jägerinnen und Jäger aus unseren Reihen motivieren, sich 
für die Schätzungskommission zur Wahl zu stellen, um ein besseres 
Gleichgewicht zur Landwirtschaft zu schaffen. 
 
Schulung rechtliche Grundlagen Wildschaden 
 
Nach dem Frühjahrschiessen werden wir auf dem Schiesstand in Siblingen 
zusammen mit Christoph Aeschbacher eine Schulung zu den Rechten und 
Pflichten der Jägerschaft in Bezug auf Wildschäden durchführen. 
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Rehkitzrettung 
 
Wir haben CHF 4’000.– vom Migros Kulturprozent für die Rehkitzrettung 
erhalten. Das Geld soll den Rehkitzrettern im Kanton Schaffhausen zufliessen. 
An der GV werden wir die Rehkitzretter aufrufen, uns deren geleistete Stunden 
im Jahr 2025 mitzuteilen, damit wir auf dieser Basis eine Verteilung vornehmen 
können. 
 
Wir danken den Rehkitzrettern bereits jetzt für ihren grossen Einsatz im Jahr 
2026. Das positive Bild der Jägerschaft, das durch diese Einsätze entsteht, ist 
unbezahlbar. 
 
Anschussseminar 
 
Im April 2025 fand das Anschussseminar in Dörflingen statt. Harry Müller und 
sein Team demonstrierten an diversen Posten Pirschzeichen und deren 
Interpretation. Anschliessend erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, die 
Anschüsse zu untersuchen und ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Um die 
Wirkung von Projektilen aufzuzeigen, erfolgte im Anschluss eine Demonstration 
auf diverse Ziele. Mit gut 20 Teilnehmern war der Anlass gut besucht und zeigte 
das Interesse der Jägerschaft. Der Anlass wird im Jahr 2027 wieder 
durchgeführt – im Jahr 2026 ist kein Durchgang geplant. 
 
Schiesswesen 
 
Wie in den vergangenen Jahren führten wir wiederum ein Frühlings- und ein 
Herbstschiessen in Siblingen durch, die auch rege besucht wurden. Wir 
möchten euch weiterhin motivieren, die Gelegenheit zu nutzen, an unserem 
Frühlings- sowie Herbstschiessen 2026 teilzunehmen und die eigene 
Treffsicherheit zu verbessern. 
 
Regelmässiges Training im Schiessen ist aus mehreren Gründen wichtig: 
 
1. Erhalt und Verbesserung der Fähigkeiten 
Motorische Fähigkeiten: Präzises Schiessen erfordert eine gut entwickelte 
Hand-Augen-Koordination, die nur durch regelmässiges Üben erhalten bleibt. 
Feinmotorik: Der kontrollierte Abzug und das Zielen erfordern präzise 
Bewegungen, die durch mangelndes Training schnell nachlassen können. 
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2. Sicherheit 
Umgang mit der Waffe: Regelmässiges Training fördert den sicheren und 
verantwortungsvollen Umgang mit der Waffe, wodurch das Risiko von Unfällen 
minimiert wird.  
 
Nutzt also die Möglichkeit auf der sehr guten Anlage in Siblingen, eure 
Fähigkeiten zu erhalten und weiter zu verbessern. 
 
Hundewesen 
 
Wie im Vorjahr beschrieben, bestätigt sich die Tendenz, wonach die Anzahl der 
Jäger konstant bleibt oder sogar leicht ansteigt, während die Anzahl der 
Jagdhunde aber sinkt. Mit Blick auf die Waldentwicklung, die durch Käfer- und 
Sturmschäden zu einer verstärkten Bildung von Dickungen führt, wird die 
Bedeutung guter Jagdhunde für den Erfolg auf der Jagdstrecke deutlich: Ohne 
Jagdhunde funktioniert die Jagd oft mehr schlecht als recht. 
 
An dieser Stelle möchten wir sämtlichen Jagdhundehaltern für ihren Einsatz und 
die Pflege ihrer Hunde danken. 
 
Im Jahr 2025 führte JagdSchaffhausen erneut diverse Schweisshundeübungen 
sowie eine Schweisshundeprüfung durch. Von den 15 angetreten 
Hundegespannen haben 11 die Schweisshundeprüfung erfolgreich bestanden. 
 
Ebenfalls wurde ein Junghundekurs durchgeführt. Gerne möchten wir uns 
hierfür bei Harry Müller und Markus Menzi für ihren engagierten Einsatz fürs 
Hundewesen bedanken. 
 
Anlässe 2026 
 
Im Jahr 2026 (siehe Jahresprogramm 2026) werden wir wieder diverse Anlässe 
durchführen und hoffen auf eine rege Teilnahme von eurer Seite. 
 
*** 
 
Wir wünschen euch ein erfolgreiches und unfallfreies Jagdjahr 2026 und 
verbleiben mit Weidmannheil. 
 
Für den Vorstand von JagdSchaffhausen, 
 
Jonas Keller 
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Im Jahr 2025 führte JagdSchaffhausen erneut diverse Schweisshundeübungen 
sowie eine Schweisshundeprüfung durch. Von den 15 angetreten 
Hundegespannen haben 11 die Schweisshundeprüfung erfolgreich bestanden. 
 
Ebenfalls wurde ein Junghundekurs durchgeführt. Gerne möchten wir uns 
hierfür bei Harry Müller und Markus Menzi für ihren engagierten Einsatz fürs 
Hundewesen bedanken. 
 
Anlässe 2026 
 
Im Jahr 2026 (siehe Jahresprogramm 2026) werden wir wieder diverse Anlässe 
durchführen und hoffen auf eine rege Teilnahme von eurer Seite. 
 
*** 
 
Wir wünschen euch ein erfolgreiches und unfallfreies Jagdjahr 2026 und 
verbleiben mit Weidmannheil. 
 
Für den Vorstand von JagdSchaffhausen, 
 
Jonas Keller 
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Anhang 2: Massnahmenplan Schwarzwild 2018 
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